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Beratungsvorlage AIU/041/2014

Amt: Baurechts- und Ordnungsamt 

Beratungsfolge Sitzung am Status Ergebnis

Ausschuss für Infrastruktur und
Umwelt

08.07.2014 Ö - Kenntnisnahme

Richtlinie zur Förderung des Erhalts typischer Elemente
der Baugeschichte an Gebäuden in der StadtFreudenstadt;
Informationen zum Stand der Anträge und zu Projekten des

Vorjahres

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:   Ja   Nein

Gesamtkosten:   Euro

Finanzierung:

Verwaltungshaushalt 2014
Haushaltsstelle:   Euro

Vermögenshaushalt 2014
Haushaltsstelle:  2.6130.987000-040 30.000   Euro
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Sachverhalt:

Im Zuge der Haushaltsplanberatung 2014 wurde mit dem Antrag Nr. 7 der BA-Fraktion die
vom Gemeinderat beschlossene Förderrichtlinie zum Erhalt typischer Elemente der
Baugeschichte an Gebäuden in der Stadt Freudenstadt erneut thematisiert. Dem
Antragsteller ging es dabei primär um eine Erhöhung der entsprechenden Haushaltsmittel
von den eingeplanten 30.000 EUR auf 40.000 EUR und um einen weiteren „Zuschlag“ von
10.000 EUR in guten Haushaltsjahren. Die Verwaltung hatte dargestellt, dass sich aus den
vorangegangenen Antragsjahren bestätigt hat, dass ein Mittelansatz von 30.000 EUR
auskömmlich ist. Weiter wurde zugesagt, nach Ablauf der diesjährigen Antragsfrist zu
berichten, ob die eingeplanten Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2014 ausreichen. Auf die
Beratungsunterlage GR/032/2014 wird Bezug genommen.

Die Ausschreibung des diesjährigen Programmes ist im Schwarzwälder Boten am
12.04.2014 erfolgt mit der Aufforderung, Anträge bis zum 30.06.2014 zu stellen. Zu
beachten ist hierbei, dass es sich bei der genannten Frist nicht um eine Ausschlussfrist
handelt.

Aktuell gehen daher immer noch vereinzelte Anträge ein. Die Verwaltung wird im AIU am
08.07.2014 den dann aktuellsten Stand der Anträge erläutern. Nach heutiger Kenntnis
werden die eingeplanten Haushaltsmittel ausreichen und wohl nicht in voller Höhe für
Bewilligungen in Anspruch genommen werden müssen.

Weiter hatte die Verwaltung zugesagt, über Projekte, die im Vorjahr gefördert wurden, im
AIU zu berichten. Dies wird in der Sitzung des AIU anhand einer Präsentation erfolgen (wie
bereits im Vorjahr praktiziert). Die Beispiele sollen zum Nachahmen anregen.

Anlagen:

keine


